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Gremium  Zuständigkeit 
beraten in der Sitzung 

am dafür dagegen enthalten 

Unterausschuss des Jugendhil-
feausschusses 

Vorberatung 15.10.2018    

Jugendhilfeausschuss Entscheidung 29.10.2018    

 
 

Richtlinie für den Abschluss von Leistungs-, Entgelt- und 
Qualitätsentwicklungsvereinbarungen für Kindertageseinrichtungen 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Jugendhilfeausschuss beschließt: 
 
die Richtlinie für den Abschluss von Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsentwicklungs-
vereinbarungen für Kindertageseinrichtungen im Landkreises Vorpommern-Rügen  
(LEQ-Vereinbarung Kita RL V-R). 
 

 

Stralsund, 25. September 2018 

 
 
 

gez. Ralf Drescher 
- Landrat - 

 
 
 
 
 

Beschlussvorlage 
Federführender Fachdienst:  

FD Jugend  
Vorlagen  Nr.: 

BV/2/0512 

Status: öffentlich 
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Begründung: 

Die derzeit gültige Richtlinie für den Abschluss von Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsent-
wicklungsvereinbarungen in Kindertageseinrichtungen des Landkreises Vorpommern-Rügen 
trat zum 1. Januar 2013 in Kraft. Damit wurde die Vereinheitlichung der bis dahin gelten-
den Richtlinien im Rahmen der Gebietsreform erreicht. 

Die Überarbeitung der Richtlinie ist nicht nur auf Grund des Zeitablaufs erfolgt. Es wurden 
geänderte gesetzliche Rahmenbedingungen berücksichtigt, aber auch aktuelle Entwicklun-
gen und praktische Erfahrungen aus der Umsetzung der Richtlinie in den Verhandlungen 
zum Abschluss von Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsentwicklungsvereinbarungen einbezo-
gen. 

Die wesentlichsten Änderungen in der Richtlinie betreffen die Kalkulationsgrundlagen für 
die Entgelte. Hier wurde insbesondere die Höhe der Plausibilitätsgrenzen für bestimmte 
Kostenpositionen überarbeitet.  

Darüber hinaus wurde die Richtlinie gestrafft, die Wiederholung von Gesetzestexten wurde 
reduziert. Es wurden klarstellende Formulierungen gewählt und redaktionelle Änderungen 
vorgenommen. 

Die Überarbeitung der Richtlinie, insbesondere der Plausibilitätsgrenzen, erfolgte in enger 
Zusammenarbeit mit der AG 78 Kita in mehreren Beratungen. Die Anregungen aus der AG 
78 Kita wurden in die Abwägung mit einbezogen. 

 
Anlagen: 
Anlage A Lesefassung der LEQ-Vereinbarung Kita RL LK V-R 
Anlage B Muster der Leistungs- und Qualitätsentwicklungsbeschreibung (Anlage 1 zur Richtlinie) 
Anlage C Muster der Kalkulationsunterlagen (Anlage 2 zur Richtlinie) 
Anlage D Synopse der Richtlinientexte 
 

Finanzielle Auswirkungen:  keine haushaltsmäßige Berührung 

Gesamtkosten:       

Finanzierung  
Veranschlagung im aktuel-
len Haushaltsplan:  

Produkt/Konto:             

über- oder außerplanmäßi-
ge Ausgabe: 

Deckung erfolgt aus Pro-
dukt/Konto:  
- MA       
- ME       

      

Folgekosten in kommenden 
Haushaltsjahren: 

Haushaltsjahr:              
Haushaltsjahr:              
Haushaltsjahr:              
Haushaltsjahr:              

Bemerkungen:  
Die Richtlinie hat keine Auswirkungen auf den Haushalt 2018.  
Künftige Auswirkungen werden bei der Haushaltsplanung berücksichtigt. 
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